
Danach sind die höchsten Organe der Staatsgewalt 
des Bezirkes

a) der Bezirkstag und
b) der Bezirksrat.

Sie leiten auf ihrem Territorium den wirtschaftlichen 
und kulturellen Aufbau auf der Grundlage der von der 
Volkskammer und der Regierung der Deutschen Demo
kratischen Republik erlassenen Gesetze und Verord
nungen, gewährleisten die Aufrechterhaltung der öffent
lichen Ordnung, sichern die Durchführung unserer Ge
setze, bestätigen den Haushaltsplan und entscheiden 
alle Angelegenheiten von bezirklicher Bedeutung. 
Darüber hinaus beteiligen sie sich an der Lösung aller 
staatlichen Angelegenheiten nach den bestehenden Ge
setzen und Verordnungen.

Der B e z i r k s t a g  besteht aus den gewählten Ab
geordneten des Volkes. Ihre Anzahl beträgt mindestens 
60 und höchstens 90. Bis zur Neuwahl wird der Be
zirkstag aus den bisherigen Abgeordneten der Land
tage und den von den Ausschüssen der Nationalen 
Front des Bezirkes benannten Abgeordneten gebildet.

Der Bezirkstag tritt je nach Bedarf, mindestens jedoch 
alle 3 Monate zusammen. Er beschäftigt sich mit den 
wichtigsten Fragen der unmittelbaren Arbeit, ganz be
sonders mit der Sicherung der Erfüllung der Pläne. Er 
berät beispielsweise über die Fragen der Frühjahrs
bestellung, der Ernteeinbringung, des Gesundheits
wesens usw. in seinem Bezirk und faßt zur Klärung 
dieser Fragen die entscheidenden Beschlüsse, die für 
alle Organe der Staatsgewalt, die dem Bezirkstag un
terstehen, verbindlich sind. Nur die Volkskammer kann 
Beschlüsse des Bezirkstages aufheben, die Regierung 
der Deutschen Demokratischen Republik ihre Durch
führung vorläufig aussetzen.

Es ist selbstverständlich, daß, wenn der politische In
halt dieses Gesetzes verwirklicht werden soll, die Ab
g e o r d n e t e n  ihre Arbeit auf neue Weise durch
führen, d. h. operativ an den staatlichen Aufgaben in 
ihrem Bezirk mitwirken und eine enge Verbindung zu 
ihren Wählern herstellen müssen, denen sie für ihre 
Arbeit verantwortlich sind. Sie haben insbesondere 
die Aufgabe, der Bevölkerung die Gesetze und Maß
nahmen der Staatsgewalt zu erläutern, in den Aufklä
rungslokalen der Nationalen Front Sprechstunden ab
zuhalten, wo ihnen die Werktätigen ihre Wünsche, 
Beschwerden und Vorschläge unterbreiten. Darüber hin
aus wird jeder Abgeordnete in einem bestimmten 
Wirkungskreis tätig sein, so daß die Bevölkerung fest
stellen kann, inwieweit er seine Arbeit durchführt, in
wieweit er ihren Aufträgen nachkommt oder ob er 
versucht, sich der Kontrolle durch seine Wähler zu 
entziehen. Abgeordnete, die nicht mehr das Vertrauen 
ihrer Wähler besitzen, können von ihnen abberufen 
werden. Auf diese Art und Weise werden wir zu einer 
echten Demokratie, in der für den Abgeordneten die 
Wähler nicht nur vor der Wahl von Interesse sind, er 
ihnen vielmehr fortlaufend Rechenschaft schuldet.

Bei einer solchen Arbeit werden die s t ä n d i 
g e n  K o m m i s s i o n e n  zu einem Hebel der 
Entwicklung. Sie unterscheiden sich grundsätzlich 
von den früheren Ausschüssen, die ihre Funktion nur 
ungenügend erfüllten, die sich von ihren Aufgaben 
treiben ließen, statt sie zu meistern, die zwar Beschlüsse 
faßten, sich aber um deren Durchführung nur wenig 
oder gar nicht kümmerten. Nunmehr muß jeder Ab
geordnete, mit Ausnahme der Mitglieder des Rates, ge
wähltes Mitglied einer ständigen Kommission sein.

Die Bedeutung dieser ständigen Kommissionen wird 
schon klar, wenn man die Aufgabengebiete, für die im 
Bezirk Kommissionen vorgesehen sind, betrachtet:

1. Haushalt
2. Landwirtschaft und ländliches Bauwesen
3. Gesundheitswesen und Sozialfürsorge
4. Volksbildung
5. Verkehr
6. Handel
7. Wohnungswesen und Kommunalwirtschaft
8. Kulturelle Massenarbeit
9. örtliche Volkspolizei und Justiz*)

10. Örtliche Industrie.
Jede dieser Kommissionen besteht aus mindestens 

5 Abgeordneten, wobei der Vorsitzende vom Bezirks

tag bestimmt und der Stellvertreter des Vorsitzenden 
sowie der Sekretär von der Kommission gewählt wer
den. Die ständigen Kommissionen treten regelmäßig, 
mindestens jedoch einmal im Monat zusammen und 
berichten dem Rat des Bezirkes über die Ergebnisse 
ihrer Arbeit.

Das Neue und unerhört Bedeutungsvolle in der Ar- , 
beitsweise der ständigen Kommissionen besteht darin, 
daß sie ein A k t i v  aus Fachleuten, Aktivisten, Meister
bauern, Wissenschaftlern und anderen aktiven Helfern 
aus der Bevölkerung um sich sammeln werden. Zu
sammen mit den Mitgliedern des Aktivs wird eine 
planmäßige Tätigkeit auf dem speziellen Arbeitsgebiet 
der Kommission entfaltet werden. So wird z. B. die 
ständige Kommission für Gesundheitswesen im Bezirk 
in enger Verbindung mit den entsprechenden Kom
missionen in den Kreisen Beratungen mit den Werk
tätigen, den Ärzten, Wissenschaftlern, Leitern von 
Krankenhäusern und Ambulatorien, mit Kranken
schwestern usw. zur Verbesserung der Arbeit im Ge
sundheitswesen durchführen; die ständige Kommission 
für Volksbildung mit den Elternbeiräten, mit den 
Pionierorganisationen, mit den Lehrern, und die Kom
mission für Wohnungswesen und Kommunalwirtschaft 
mit den Haus- und Straßenvertrauensleuten und den 
Betriebsarbeitern Vorschläge für die Beratungen im 
Bezirkstag ausarbeiten.

Durch diese Arbeit der ständigen Kommissionen wird 
auf den verschiedensten Wegen die Bereitschaft der 
Bevölkerung zur Mitarbeit in die Tat umgesetzt und 
die in den Massen vorhandene Energie und Initiative 
ausgelöst, zusammengefaßt, planmäßig gelenkt und aus
gewertet. Die mit dem Leben verbundene Arbeit der 
Bezirks- und Kreistage sowie ihrer ständigen Kom
missionen wird dazu beitragen, die Arbeitsproduktivi
tät, die erste Voraussetzung für das schnelle Anwachsen 
des Wohlstandes, zu erhöhen, den Prozeß der Demo
kratisierung zu beschleunigen, das Staatsbewußtsein und 
das Verantwortungsbewußtsein jedes einzelnen seinem 
Staat gegenüber zu stärken. Sie wird es aber auch er
möglichen, daß die Arbeit des eigentlichen Staatsappa
rates wesentlich aktiviert, vereinfacht, verbilligt und 
letzten Endes diese Arbeit zu einer Massenarbeit ge
macht wird. Sie wird die Voraussetzung schaffen, 
daß der Staat weit mehr als bisher als wichtigster Teil 
des Überbaus seine aktive Rolle bei der Förderung 
der Basis erfüllen kann.

In den ständigen Kommissionen entfaltet sich die 
helfende, organisierende, mobilisierende Tätigkeit des 
Bezirkstages. Sie unterstützen die Arbeit des Rates und 
arbeiten mit an der Vorbereitung von Beschlüssen 
des Bezirkstages und des Rates unter Berücksichtigung 
der Wünsche, Beschwerden, Vorschläge und Hinweise 
der Bevölkerung. Die ständigen Kommissionen sind 
jedoch keine Organe des Apparates, sind keine Organe 
der Staatsgewalt, sie fassen daher keine verbindlichen 
Beschlüsse, sondern fassen den Willen, die Wünsche, 
Vorschläge und Anregungen von vielen Menschen zu 
Vorschlägen für den Bezirkstag oder den Rat des Be
zirkes zusammen.

Das vollziehende und verfügende Organ des Bezirks
tages als höchstes Organ der Staatsgewalt im Bezirk 
ist der Rat des B e z i r k e s .  Er wird in der konsti
tuierenden Sitzung des Bezirkstages gewählt und be
steht aus dem Vorsitzenden, 5 Stellvertretern des Vor
sitzenden, dem Sekretär und 5 bis 8 weiteren Mit
gliedern.

Von der Arbeit des Rates wird es weitgehend abhän- 
gen, ob es gelingt, in kurzer Zeit zu einer wirklichen 
Massenarbeit zu kommen und die Werktätigen tatsäch
lich an die Leitung des Staates heranzuführen. Er soll 
aus den besten, qualifiziertesten, entschlossensten Ab
geordneten zusammengesetzt sein. Ihm werden nicht 
nur diejenigen angehören, die nur die eigentliche Ver
waltungsarbeit machen — also der Vorsitzende, seine

*) Es mag gestattet sein, hier der Genugtuung Ausdruck zu 
geben, die alle Juristen darüber empfinden müssen, daß mit 
den ständigen Kommissionen örtliche Volkspolizei und Justiz 
nun auch auf der untersten und mittleren Ebene der Staats
leitung eine Verbindung zwischen Volksvertretung und Justiz 
herbeigeführt worden ist. Bei richtiger Arbeit muß diese Ein
richtung in hervorragendem Maße dazu* beitragen, die moralisch
politische Einheit des Volkes auch auf dem Sektor Justiz zur 
Wirklichkeit werden zü lassen.
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Die Redaktion.


